
3. eHealth Konferenz
STARTPLATZ Köln

Ärztliche Verordnung von Apps: Gesetzliche und 
technisch-organisatorische Rahmenbedingungen aus der 
Praxis
Köln, 28.03.2017

· 1 ·



Neulich auf der Cebit …
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Einleitung
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Als Verordnung bezeichnet man in der Medizin den ärztlichen Akt
der Festlegung einer therapeutischen Maßnahme für
einen Patienten bzw. im übertragenen Sinn die Therapie-
maßnahme selbst.

Die Verordnung ist an keine bestimmte Form gebunden, sondern
kann als konkrete Verhaltensempfehlung ("Ich verordne Ihnen
mehr Bewegung") oder als Rezept auftreten. In der medizinischen
Alltagssprache wird "Verordnung" jedoch häufig als Synonym für
"Rezept" verwendet.

Die Einhaltung der Verordnung ist abhängig von
der Patientencompliance bzw. Adherence. Daher sollte in der
Regel eine Verordnung mit einem Beratungsgespräch einher
gehen.

Ärztliche Verordnung
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Ärztliche Verordnung

Ärztliche Verordnungen müssen gemäß § 12 SGB V zweckmäßig,
wirtschaftlich und ausreichend sein.

Das bedeutet, der Arzt darf seine Verordnung nicht danach
bemessen, ob sie gut oder am besten für den Patienten geeignet
ist. Sondern sie darf eben nur ausreichend für das zu behandelnde
Leiden sein.

Die Verordnungsfähigkeit regelt (im Kollektivvertrag) der
gemeinsame Bundesausschuss. Die Verordnungsfähigkeit von
APP`s (im ambulanten Sektor) ist dabei bislang nicht gegeben.

Evidenz müssen klinische Studien im Rahmen der stationären
Behandlung oder von Selektivverträgen ergeben.



Muster 16
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... und Medikationsplan
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App‘s?

APP`s bieten einerseits ein zunehmendes Potential für Diagnostik
und Therapie in unterschiedlichsten Bereichen in Bezug auf:

• Compliance
• Wirtschaftlichkeit
• Nutzen

Andererseits sind

• Studien nur selten vorhanden
• Rahmenbedingungen unklar

• Datenschutz/-sicherheit
• Einstufung und Anerkennung als Medizinprodukt
• Akzeptanz bei Patienten & Ärzten
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Künftige ToDo‘s

APP‘s benötigen eine bidirektionale Verbindung (online oder
offline) in/von der Arztpraxis -> „Interoperabilität“

APP‘s müssen aus der Arztpraxis heraus patientenindividuell
parametrisierbar sein -> Zielvereinbarung

Ärzte müssen in der Lage sein, den Patienten auf die APP zu
schulen -> Akzeptanz und Kompetenz

Der Patient muss die APP „gerne“ anwenden -> Akzeptanz und
Compliance -> Evidenz durch Selektivverträge, Einsatz im
Kollektivvertrag

Ergebnisse der APP „arzttauglich“ darstellen -> Zielerreichung
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